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Digitalisierung in der Logistik
Bei Nutzung von IT-Leistungen in der Logistik bedarf es spezieller vertraglicher Vereinbarungen

In der Regel denkt man im Logistikbereich zunächst nicht an IT-Leistungen, son-

dern an die originären operativen Leistungen wie den Transport, den Umschlag, 

die Lagerung, logistische Zusatzleistungen etc. Tatsache ist aber, dass alle 

diese Leistungen heute ohne die dahinterstehende IT nicht mehr vorstellbar sind.

Jedes Logistikunternehmen setzt IT 
ein, sei es zur Lagerverwaltung, zum 
Speichern von Daten, zum Datenaus-
tausch mit dem Auftraggeber, zum 
Buchen von Time-Slots für die Be- 
und Entladung, zur Transportsteue-
rung, zur Lenkung und Steuerung der 
internen Geschäftsprozesse etc. Die 
Auftraggeber von Logistikleistungen 
müssen sich auf deren Leistungsfä-
higkeit, Verfügbarkeit und Resilienz 
verlassen können.

No-Gos

Unabhängig davon, welche IT-Leis-
tungen ein Unternehmen benötigt, 
sollte dringend darauf geachtet wer-
den, dass entsprechende IT-bezogene 
vertragliche Vereinbarungen getroffen 
werden. Dies gilt auch für Leistungen, 
die vordergründig keine IT-Leistun-
gen sind, aber weitgehend IT-gestützt 
erbracht werden.

Bei den vertraglichen Absprachen 
ist einiges zu beachten. Gerade Unter-
nehmen, deren Grundgeschäft nicht 
die Erbringung von IT-Leistungen 
ist, neigen dazu, den IT-vertragli-
chen Regelungen nicht genügend 
Beachtung zu schenken. So werden 
z. B. häufig für den IT-Einkauf Stan-
dard-Einkaufsbedingungen ver-
wendet, die die Besonderheiten von 
IT-Leistungen nicht berücksichtigen. 
Verwendet man Standard-Einkaufs-
bedingungen, die z. B. auf den Einkauf 
von Waren zugeschnitten sind, wird 
es im Streitfall schwierig werden, die 
im Zusammenhang mit den IT-Leis-
tungen auftretenden Problemfälle 
mithilfe solcher Einkaufsbedingun-
gen zu lösen.

Nachteilig und ungeeignet aus 
Auftraggeber-Perspektive ist es, sich 
in diesem Zusammenhang auf die 
vertraglich festgelegten Leistungs-
pflichten zu den eigentlichen logis-
tischen Leistungen zu verlassen. Dies 
liegt naturgemäß nahe bei Verträgen, 
die eben in der Hauptsache der 
Erbringung einer logistischen Dienst-
leistung dienen, würde aber wesent-

liche Risikobereiche ausblenden. Es 
bliebe nämlich unberücksichtigt, dass 
diese logistischen Leistungen eben 
nicht mehr erbracht werden können, 
wenn z. B. die IT-Systeme ausfallen 
und nicht zeitnah wiederhergestellt 
werden, nicht die notwendigen Daten 
ausgetauscht werden, beim Daten-
austausch nicht die notwendigen 
Sicherheitskriterien beachtet wer-
den usw.

An welche Regelungen  
sollte gedacht werden?

Projekt: In allen größeren Vorhaben, 
z.B. größeren langfristigen Logis-
tikverträgen, bei denen zur Durch-
führung der Leistung Daten über 
die IT-Systeme der Vertragsparteien 
ausgetauscht werden müssen, bei 
Anschaffung von für das Unterneh-
men entwickelter Software oder bei 
Verwendung von Standardsoftware, 
die an die Bedürfnisse des Unter-
nehmens angepasst werden muss, 
bedarf es eines gemeinsamen Pro-
jekts, in dessen Verlauf die Parteien 

gemeinsam die Anforderungen an die 
zu erbringenden Leistungen umset-
zen müssen. Der Vertrag sollte daher 
projektbezogene Regelungen zum 
Ablauf, den Entscheidungsprozessen 
und dem Umgang mit Streitigkeiten 
enthalten.

Festlegung der Anforderungen: Um späte-
ren Streitigkeiten möglichst vorzubeu-

gen bzw. diesen begegnen zu können, 
ist es wichtig festzulegen, was genau 
vereinbart werden soll. Müssen etwa 
bei einem Logistikvertrag die IT-Sys-
teme des Auftraggebers mit denen des 
Auftragnehmers kommunizieren und 
umgekehrt, müssen Schnittstellen 
entwickelt oder angepasst werden, 
um diese Kommunikation zu ermög-
lichen. Welche Anforderungen hier-
bei genau bestehen, steht häufig bei 
Abschluss des Logistikvertrags noch 
nicht fest, sondern muss im Projekt 
gemeinsam erarbeitet werden. Es ist 
daher notwendig, vertraglich fest-
zuhalten, dass diese Anforderungen 
dokumentiert und dann Bestandteil 
des Vertrags werden.

Dies gilt im gleichen Maße bei der 
Erstellung von Individualsoftware wie 
auch bei der Anpassung von Stan-
dardsoftware. Treten später Fehler 
auf, z. B. weil bei Abwicklung der 
Logistikleistung der Datenaustausch 
nicht funktioniert, kann man dann 
nur feststellen, wer diese Fehler zu 
vertreten hat, wenn sich hinterher 
anhand der vertraglichen Vereinba-
rung nachverfolgen lässt, was verein-
bart war und in wessen Zuständigkeit 
die Umsetzung fiel.

Verfügbarkeit: Grundsätzlich ist es emp-
fehlenswert, auch eine Verfügbarkeit 
der jeweiligen IT-Systeme über einen 
bestimmten Zeitraum, z.B. pro Monat 
oder Jahr, zu vereinbaren, wenn der 
Dienstleister IT-Leistungen, wie „Soft-
ware as a Service“, Cloud-Leistungen 
oder – wie bei einem Logistikvertrag 
– IT-gestützte Leistungen erbringt. 
Das Verfehlen der festgelegten Ver-
fügbarkeit kann vertraglich mit 
einer Malus-Regelung belegt wer-
den, welche den Dienstleister dazu 
„motiviert“, das gewünschte Verfüg-
barkeitsniveau einzuhalten.

Reaktionszeiten und Wiederherstellung: Um 
sicherzustellen, dass der Dienstleis-
ter mit Nachdruck an möglichen 
Störungen der IT-Systeme arbeitet, 
sollten auch maximale Reaktionszei-
ten festgelegt werden. Festzulegen ist 
dabei zum einen eine Zeit innerhalb 
derer der Dienstleister bei der Stö-
rung eines IT-Systems mit der Feh-
lerbehebung zu beginnen hat, und 
zum anderen Wiederherstellungs-
zeiten, also Zeiträume, in denen die 
Störung behoben oder zumindest 
so abgemildert sein muss, dass das 

IT-System im Wesentlichen wieder 
funktionsfähig ist. Der Faktor Zeit 
ist zur Vermeidung operativen Still-
stands in der Logistik von enormer 
Bedeutung.

Messung und Reporting: Werden Verfüg-
barkeiten oder ähnliche Leistungs-
parameter festgelegt, müssen diese 
gemessen und die Messungen zur 
Verfügung gestellt werden. Es ist 
dabei wichtig festzulegen, wer für 
die Messung verantwortlich ist, und 
wann die entsprechenden Messpro-
tokolle dem Vertragspartner zur Ver-
fügung gestellt werden.

Change Prozess: Bei langfristigen Verträ-
gen kommt es im Allgemeinen wäh-
rend der Laufzeit zu Änderungen, oft 
auch zu notwendigen Anpassungen 
an den IT-Systemen. Die Verträge soll-
ten daher Regelungen enthalten, wie 
mit solchen Änderungsanforderungen 

umgegangen wird und wer die Kosten 
dafür zu tragen hat.

Nutzungsrechte: Je nachdem, um wel-
che Art Vertrag es sich handelt, ist es 
ggf. auch notwendig, Regelungen zu 
Nutzungsrechten aufzunehmen. Wird 
z. B. eine Individualsoftware erstellt, 
ist dem Auftraggeber daran gelegen, 
dass der Auftragnehmer nicht die 
für ihn erstellte Software, für die er 
bezahlt hat, kopiert und einem Wett-
bewerber zur Verfügung stellt.
In solchen Fällen ist es daher not-

wendig, exklusive Nutzungsrechte zu 
vereinbaren. Dabei muss auch dar-
auf geachtet werden, welche Rechte 
konkret gewährt werden sollen – darf 
der Auftraggeber z. B. nur die Funk-
tionen der Software exklusiv nutzen 
oder eben auch die Software selbst-
ständig ändern etc.?

Datenschutz: Bei bestimmten Konstel-
lationen kann es auch notwendig 
sein, Regelungen zum Datenschutz 
aufzunehmen, z. B. bei Verträgen, bei 
denen Daten in eine Cloud verlagert 
werden sollen.

Regulatorische Anforderungen: Unterliegt 
der jeweilige Auftraggeber regulato-
rischen Anforderungen, was z. B. bei 
Logistikverträgen im Pharmabereich 
der Fall sein kann, so können diese 
regulatorischen Anforderungen auch 
Einfluss auf die IT-Systeme des Auf-
tragnehmers haben, z. B. weil sie oder 

die zu ihnen bestehenden Schnittstel-
len Validierungsprozessen unterzogen 
werden müssen. Auch hierzu sollten 
dementsprechend Regelungen im 
Vertrag getroffen werden.

Fazit

Logistikleistungen sind keine IT-Leis-
tungen, werden aber zum großen Teil 
IT-unterstützt erbracht. Dabei – und 
beim Einkauf von IT-Leistungen all-
gemein – sind besondere Risiken und 
Anforderungen zu beachten.

Damit später kein „böses Erwa-
chen“ erfolgt, ist es deshalb drin-
gend anzuraten, geeignete IT-Rege-
lungen nicht nur beim Einkauf von 
IT-Leistungen selbst, sondern auch 
in Transport- und Logistikverträgen 
aufzunehmen. Dies erfordert spezielle 
juristische Expertise im Spannungsfeld 
zwischen IT-Recht und Logistikrecht.

Claudia Hamm, Rechtsanwältin, 
und Andreas Fuchs, Rechtsan-
walt, Arnecke Sibeth Dabelstein 
Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
Frankfurt am Main

 n c.hamm@asd-law.com

 n a.fuchs@asd-law.com

 n www.asd-law.com

Zu deN PersoNeN

Claudia Hamm ist Fachanwältin für In-
formationstechnologierecht und seit 
2008 als Rechtsanwältin für die Kanzlei 
Arnecke Sibeth Dabelstein tätig. Sie be-
rät dort nationale und internationale 
Unternehmen in rechtlichen Fragestel-
lungen zu IT, Datenschutz und E-Com-
merce, gerade auch mit Fokus auf die 
Logistikbranche. Zuvor war Hamm lang-
jährig als Syndikus tätig und hat – zu-
letzt als Leiterin Recht – In-House die 
Geschäftsprozesse von Unternehmen 
der IT- Branche mit dem Schwerpunkt 
auf IT und  Datenschutz unterstützt. 

Andreas Fuchs ist – nach einer Tätigkeit 
als Syndikus eines Pharmalogistikers – 
seit 2014 als spezialisierter Rechtsanwalt 
auf dem Gebiet des Transport- und Lo-
gistikrechts für die Rechtsanwaltskanz-
lei Arnecke Sibeth Dabelstein tätig. Mit 
einem besonderen Fokus auf die Phar-
malogistik berät Fuchs sowohl die Auf-
traggeberseite, als auch in- und auslän-
dische Logistikunternehmen. Bera-
tungsschwerpunkte sind vertragliche 
und regulatorische Themen sowie In- 
und Outsourcing-Projekte.

Claudia Hamm,  
Arnecke Sibeth Dabelstein

 © Arnecke Sibeth Dabelstein

Andreas Fuchs, 
Arnecke Sibeth Dabelstein

 © Arnecke Sibeth Dabelstein
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Digitale Assistenten in der Logistikpraxis

So fahren die Roboter quasi nie 
überflüssige Wege und arbeiten sehr 
effizient. Zugleich sorgen Sicherheits-
sensoren dafür, dass die Fahrzeuge 
unfallfrei ihren Weg finden. Es ist 
faszinierend, wie gut das funktio-
niert. 

Präzise Navigation, Schwarmin-
telligenz und eine nahtlose Integra-
tion in die IT-Systeme sorgen für ein 
deutliches Effizienzplus im Logistik-
alltag – und auch die Mitarbeitenden 
freuen sich über Entlastung durch 
den „Kollegen Roboter“. Dachser 
setzt die AGVs im Mischbetrieb 
ein. Das heißt: Zusätzlich sind von 
Menschen gesteuerte Fahrzeuge 
unterwegs. Eine komplette Auto-
matisierung ist nicht zielführend, 
da dies zu Lasten der Flexibilität 
gehen würde. Es bleibt ein Heran-
tasten an die optimale und wertbrin-
gendste Kombination aus Mensch 
und Maschine.

Gemeinsam forschen

Wie sieht hier die Zukunft aus? In 
der Robotik wird experimentiert, 
autonome Fahrzeuge künftig über 
Foundation-Modelle anzusprechen 
und zu steuern. So könnten Robo-
ter komplexe Aufgaben wie natür-
liche Sprachverarbeitung, Bild- und 
Objekterkennung sowie autonome 
Navigation besser bewältigen. Diese 
Modelle ermöglichen es Robotern 
auch, aus großen Datenmengen zu 
lernen und sich an neue Umgebungen 
und Aufgaben anzupassen, was ihre 
Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten 
erweitert. Ob sich damit künftig auto-
nome Fahrzeuge im Lager intuitiver 
und auch effizienter steuern lassen, 
wird sich schon bald zeigen. Weltweit 
wird daran intensiv geforscht. 

Auch Dachser erhöht die Schlag-
kraft in der KI-Forschung. Im ersten 
Quartal dieses Jahres hat der Logis-
tiker seine Forschungspartnerschaft 
um das Fraunhofer-Institut für Intel-

ligente Analyse- und Informationssys-
teme IAIS in Sankt Augustin erweitert. 
Das Fraunhofer IAIS ist eines der füh-
renden Wissenschaftsinstitute auf den 
Gebieten KI, maschinelles Lernen und 
Big Data in Deutschland und Europa. 
Nahezu 400 Mitarbeitende unterstüt-
zen Unternehmen bei der Optimie-
rung von Produkten, Dienstleistungen 
und Prozessen sowie bei der Entwick-
lung neuer digitaler Geschäftsmodelle. 
Mit dem neuen Partner im Dachser 
Enterprise Lab stärken wir noch ein-
mal unsere Kompetenzen im Bereich 
der künstlichen Intelligenz. 

Die weitere Forschung wird noch 
eine ganze Reihe von neuen KI-An-
wendungsmöglichkeiten hervor-
bringen, die vor allem für spezielle 
logistische Prozesse und Lösungen 
mit spezifischen unternehmensinter-
nen Daten trainiert werden müssen. 
Gleichzeitig sind die Kosten insbeson-
dere von rechenleistungsintensiven 
KI-Modellen sowie die Einhaltung des 
neuen Rechtsrahmens der Europä-

ischen Union für KI-Anwendungen 
(AI Act) zu beachten. 

Zusammenfassend bietet KI der 
Logistik viele Möglichkeiten, Dinge 
zu tun, die vorher schlicht nicht mög-
lich waren. Sie ist aber nicht wirklich 
„intelligent“, sondern ein Werkzeug 
basierend auf höherer Mathematik, 
großen Datenmengen und Rechenleis-
tung. Und sie ist nicht für alle digita-
len Problemstellungen die optimale 
Lösung; nicht selten sind klassische 
Programmierungen nach wie vor der 
bessere Weg. Es gilt, den richtigen 
Mix zwischen der Nutzung von stan-
dardisierten KI-Anwendungen und 
Eigenentwicklungen zu finden und 
diese auf die eigenen Anforderungen 
anzupassen.

Michael Kriegel, Department 
Head, Dachser Chem Logistics, 
Kempten

 n michael.kriegel@dachser.com

 n www.dachser.com
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Neue Wege in der KI-Robotik

Fraunhofer IML und DMI in Südkorea kooperieren

Gemeinsam mit dem südkoreani-
schen Daegu Mechatronics & Mate-
rials Institute (DMI) wird das Fraun-
hofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik (IML) künftig daran arbei-
ten, die globale Wettbewerbsfähigkeit 
der KI-Robotik-Branche in beiden 
Ländern zu verbessern. Das DMI, 
die Stadt Daegu in Südkorea, das 
Fraunhofer IML und der Global Robot 
Cluster (GRC) hatten im März eine 
Absichtserklärung über die Zusam-
menarbeit bei der Forschung und 
Entwicklung im Bereich KI-basiertes 
Videolernen unterzeichnet. Die Part-
nerschaft soll die globale technolo-
gische Wettbewerbsfähigkeit stärken 
und den Zugang zu internationalen 
Märkten erweitern. Die Absichtser-
klärung ist ein Kernbestandteil des 
Projekts „Daegu AI Robotics Global 
Innovation Special Zone“ und soll im 
Mai 2025 starten.

Die „Global Innovation Special 
Zone“ ist ein Innovationsbezirk (Clus-

ter) im koreanischen Stil, in dem vor-
rangige Genehmigungen und nachge-
lagerte Regulierungsmaßnahmen zur 
Entwicklung fortschrittlicher neuer 
Produkte und Dienstleistungen für die 
Expansion ins Ausland angewendet 
werden und in dem Demonstrationen 
auf globalem Standardniveau durchge-
führt werden. Das Cluster zielt darauf 
ab, die Lebensqualität in Bereichen 
wie medizinische Versorgung, Trans-
port und öffentliche Dienstleistungen 
mithilfe von KI-Robotik-Technologie 
zu verbessern. Unternehmen, die an 
der AI Robotics Global Innovation 
Zone teilnehmen, werden in Zusam-
menarbeit mit dem Fraunhofer IML 
Demonstrationsforschung in Berei-
chen wie der Weiterentwicklung des 
autonomen Fahrens, der Situationsbe-
urteilung und der Weiterentwicklung 
von KI-Modellen durchführen, die 
bei der Entwicklung von KI-Robotern 
häufige technische Herausforderungen 
darstellen. (bm)  a
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